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Was hatte nun Otto geplant, bevor sich Anfang 1210 diese Möglichkeit 
abzeichnete? Der Kaiser und sein Heer waren nach der Krönung in Italien 
geblieben. Daraus allein kann man aber noch keine Schlüsse ziehen, außer 
daß Otto eine winterliche Alpenüberquerung nach Möglichkeit vermeiden 
wollte. Ein neuer Quellenfund erlaubt nun hier Aussagen, die das bisherige 
Bild korrigieren. Wie sich aus dem im Anhang abgedruckten und bisher un­
bekannten Schreiben Ottos an Johann Ohneland Certum habentes ergibt, 
waren die ursprünglichen Absichten des Kaisers nach der Krönung am 4. 
Oktober 1209 ganz andere als bislang angenommen: nicht - wie dann 1210 
erfolgt - der Ausbau der kaiserlichen Machtstellung in Reichsitalien und 
der anschließende Angriff auf das Königreich Sizilien (und damit auch der 
unvermeidbare Bruch mit Innocenz III.) sollten auf die Kaiserkrönung fol­
gen, sondern - nach dem noch in Italien zu verbringenden Winter 1209/10 
- eine militärische Aktion des Welfen und des Plantagenet gegen Philipp 
II. Augustus von Frankreich. Die Ziele der zwei Verbündeten sind un­
schwer auszumachen: die Ergebnisse des englisch-französischen Krieges von 
1203/04, vor allem den Verlust der Normandie7, rückgängig zu machen.

Otto und Johann waren seit 1202 durch einen Beistandspakt miteinander 
verbunden8, und obwohl das Verhältnis zwischen beiden mitunter recht ge­
spannt war9, war es doch nicht zu einer Auflösung des Bündnisses 
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375. - Nach Ficker, Erörterungen zur Reichsgeschichte des 13. Jh. VIII., 
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burg, daß der Papst schon an diesem früheren Datum die Befürchtung hegte, daß 
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